
Gebührensatzung der Friedhöfe  "Ev. Eschendorf" vom 28.09.2023

und  "Ev. Königsesch" vom 12.01.2022

Erdbestattung ev. Eschendorf ev. Königsesch

Reihengrab

1.411,00 € 785,00 €

Bestattungsgebühr 880,00 € 485,00 €

Kapellenbenutzung 281,00 € 160,00 €

2.572,00 € 1.430,00 €

a) 1 Sarg + 1 Kindersarg (wenn das Kind nicht älter als ein Jahr geworden ist)

b) nur  2 Kindersärge (bis vollend. 5. Lebensjahr)

Erdreihengemeinschaftsgrab

"teilanonymes Reihengrab" 1.640,00 €

inkl. Grabplatte & Grabpflege Bestattungsgebühr 485,00 €

Kapellenbenutzung 160,00 €

2.285,00 €

Reihen-Rasengrab

2.911,00 €

Bestattungsgebühr 880,00 €

Kapellenbenutzung 281,00 €

4.072,00 €

An einer zemtralen Stelle des Grabfeldes kann Blumenschmuck abgelegt werden.

Wahlgrab

ev. Eschendorf: 1.567,00 € 790,00 €

 + 1 Urne oder nur 2 Urnen Bestattungsgebühr 880,00 € 485,00 €

ev. Königsesch: Kapellenbenutzung 281,00 € 160,00 €

 + 2 Urnen oder nur 4 Urnen 2.728,00 € 1.435,00 €

Grabnacherwerb pro Jahr 63,00 € 26,33 €

Doppelwahlgrab

ev. Eschendorf: 3.134,00 € 1.580,00 €

 + 2 Urne o. nur 2 Urnen / Stelle Bestattungsgebühr 880,00 € 485,00 €

ev. Königsesch: Kapellenbenutzung 281,00 € 160,00 €

 + 4 Urnen o. nur 4 Urnen / Stelle 4.295,00 € 2.225,00 €

Grabnacherwerb pro Jahr 125,00 € 52,67 €

Ruhefrist 25 Jahre Ruhefrist 30 Jahre

Für Reihengrabstätten können in Ausnahmefällen und wenn die ursprüngliche Ruhefrist nicht überschritten wird , folgende

Belegungsvarianten genehmigt werden ( gilt nur für ev. Eschendorf )

Ruhefrist 25 Jahre

Ruhefrist 30 Jahre

Jede Grabstelle wird mit einer Grabplatte versehen, die den Namen des Verstorbenen sowie Geburts- und Sterbetag enthält.

An einer zentralen Stelle des Grabfeldes kann Blumenschmuck abgelegt werden.

Jede Grabstelle ist vom Nutzungsberechtigten und auf eigene Kosten  mit einer ebenerdigen Grabplatte (40 x 30 cm) zu 

versehen, die ausschließlich  den Namen des Verstorbenen sowie Geburts- und Sterbetag enthält.

Ruhefrist 25 Jahre Ruhefrist 30 Jahre

Ruhefrist 25 Jahre Ruhefrist 30 Jahre
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ev. Eschendorf ev. Königsesch

Wahl-Rasengrab

ev. Eschendorf: 3.068,00 € 2.100,00 €

 + 1 Urne oder nur 2 Urnen Bestattungsgebühr 880,00 € 485,00 €

ev. Königsesch: Kapellenbenutzung 281,00 € 160,00 €

 + 2 Urnen oder nur 4 Urnen 4.229,00 € 2.745,00 €

Grabnacherwerb pro Jahr 123,00 € 54,00 €

Doppelwahl-Rasengrab

ev. Eschendorf: 6.136,00 € 4.200,00 €

 + 2 Urne o. nur 2 Urnen / Stelle Bestattungsgebühr 880,00 € 485,00 €

ev. Königsesch: Kapellenbenutzung 281,00 € 160,00 €

 + 4 Urnen o. nur 4 Urnen / Stelle 7.297,00 € 4.845,00 €

Grabnacherwerb pro Jahr 245,00 € 108,00 €

Nachgravur der Grabplatte 266,00 €

pflegefreie Wahlgemeinschaftsgrab im Paradiesgarten

ev. Königsesch: 2.775,00 €

 + 2 Urnen oder nur 4 Urnen Bestattungsgebühr 485,00 €

Kapellenbenutzung 160,00 €

3.420,00 €

Grabnacherwerb pro Jahr 63,00 €

pflegefreie  Doppelwahlgemeinschaftsgrab im Paradiesgarten

ev. Königsesch: 5.550,00 €

 + 4 Urnen o. nur 4 Urnen / StelleBestattungsgebühr 485,00 €

Kapellenbenutzung 160,00 €

6.195,00 €

Grabnacherwerb pro Jahr 126,00 €

Ruhefrist  Jahre

ev. Königsesch: Jede Grabstelle ist vom Nutzungsberechtigten und auf eigene Kosten  mit einem Grabmal zu versehen, das 

ausschließlich  den Namen des Verstorbenen sowie Geburts- und Sterbetag enthält. An einer zentralen Stelle des Grabfeldes 

kann Blumenschmuck abgelegt werden.

Ruhefrist  Jahre

ev. Königsesch: Jede Grabstelle ist vom Nutzungsberechtigten und auf eigene Kosten  mit einem Grabmal zu versehen, das 

ausschließlich  den Namen des Verstorbenen sowie Geburts- und Sterbetag enthält. An einer zentralen Stelle des Grabfeldes 

kann Blumenschmuck abgelegt werden.

ev. Eschendorf: Jede Grabstelle ist vom Nutzungsberechtigten und auf eigene Kosten  mit einer ebenerdigen Grabplatte (40 

x 30 cm) zu versehen, die ausschließlich  den Namen des Verstorbenen sowie Geburts- und Sterbetag enthält. An einer 

zentralen Stelle des Grabfeldes kann Blumenschmuck abgelegt werden.

ev. Eschendorf: Jede Grabstelle ist vom Nutzungsberechtigten und auf eigene Kosten  mit einer ebenerdigen Grabplatte (40 

x 30 cm) zu versehen, die ausschließlich  den Namen des Verstorbenen sowie Geburts- und Sterbetag enthält. An einer 

zentralen Stelle des Grabfeldes kann Blumenschmuck abgelegt werden.

ev. Königsesch:  Jede Grabstelle wird mit einer Grabplatte versehen, die den Namen des Verstorbenen sowie Geburts- und 

Sterbetag enthält. An einer zentralen Stelle des Grabfeldes kann Blumenschmuck abgelegt werden.

Ruhefrist 25 Jahre Ruhefrist 30 Jahre

Ruhefrist 25 Jahre Ruhefrist 30 Jahre
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ev. Eschendorf ev. Königsesch

Kinderreihengrab

bis vollend. 5. Lebensjahr 784,00 € 0,00 €

Bestattungsgebühr 490,00 € 340,00 €

Kapellenbenutzung 281,00 € 160,00 €

1.555,00 € 500,00 €
Kinderreihengräber werden nach Ablauf der Ruhefrist nicht  eingeebnet.

Sternenkinderbeisetzungen

0,00 €

Bestattungsgebühr 0,00 €

Kapellenbenutzung 281,00 €

281,00 €

Ruhefrist 25 Jahre Ruhefrist 25 Jahre

Ruhefrist 15 Jahre

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsanlage welche als Rasenfläche angelegt ist. An einem zentralen Gedenkstein können

die Namen der Verstorbenen angebracht sowie Blumen abgelegt werden.
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Feuerbestattung ev. Eschendorf ev. Königsesch

Urnenreihengrab

784,00 € 520,00 €

Bestattungsgebühr 505,00 € 290,00 €

Kapellenbenutzung 281,00 € 160,00 €

1.570,00 € 970,00 €

Urnenreihengemeinschaftsgrab

"teilanonymes Urnenreihengrab" 780,00 €

inkl. Plakette & Grabpflege Bestattungsgebühr 290,00 €

Kapellenbenutzung 160,00 €

1.230,00 €

Urnenreihen-Rasengrab

1.284,00 €

Bestattungsgebühr 505,00 €

Kapellenbenutzung 281,00 €

2.070,00 €

Urnenwahlgrab

ev. Eschendorf:  für 1 Urne

ev. Königsesch:  für 2 Urnen 784,00 € 680,00 €
Bestattungsgebühr 505,00 € 290,00 €

Kapellenbenutzung 281,00 € 160,00 €

1.570,00 € 1.130,00 €

Grabnacherwerb pro Jahr 31,40 € 22,67 €

Doppelurnenwahlgrab

ev. Eschendorf:  für 2 Urnen

ev. Königsesch:  für 4 Urnen 1.568,00 € 1.360,00 €

Bestattungsgebühr 505,00 € 290,00 €
Kapellenbenutzung 281,00 € 160,00 €

2.354,00 € 1.810,00 €

Grabnacherwerb pro Jahr 63,00 € 45,33 €

Urnenwahlgrab für 4 Urnen

3.136,00 €

Bestattungsgebühr 505,00 €

Kapellenbenutzung 281,00 €

3.922,00 €

Grabnacherwerb pro Jahr 126,00 €

Ersterwerb für 30 Jahre

Ruhefrist 25 Jahre Ruhefrist 25 Jahre

Ersterwerb für 30 Jahre

Ruhefrist 25 Jahre

Jede Grabstelle ist vom Nutzungsberechtigten und auf eigene Kosten  mit einer ebenerdigen Grabplatte (40 x 30 cm) zu 

versehen, die ausschließlich  den Namen des Verstorbenen sowie Geburts- und Sterbetag enthält. An einer zentralen Stelle 

des Grabfeldes kann Blumenschmuck abgelegt werden.

Ruhefrist 25 Jahre Ruhefrist 25 Jahre

Ruhefrist 25 Jahre

Ruhefrist 25 Jahre

Ruhefrist 25 Jahre

Eine Plakette mit dem Namen des Verstorbenen & Geburts- und Sterbedatum wird an einer zentralen Gedenkstele

angebracht.

Ruhefrist 25 Jahre
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ev. Eschendorf ev. Königsesch

Urnenwahl-Rasengrab

für 1 Urne 1.284,00 €

Bestattungsgebühr 505,00 €

Kapellenbenutzung 281,00 €

2.070,00 €

Grabnacherwerb pro Jahr 51,00 €

Doppelurnenwahl-Rasengrab

für 2 Urnen 2.568,00 €

Bestattungsgebühr 505,00 €

Kapellenbenutzung 281,00 €

3.354,00 €

Grabnacherwerb pro Jahr 103,00 €

Urnenwahlgrab unter Bäumen

für 1 Urne 1.316,00 €

Bestattungsgebühr 290,00 €

Kapellenbenutzung 160,00 €

1.766,00 €

Grabnacherwerb pro Jahr 41,00 €

Doppelurnenwahlgrab unter Bäumen

für 2 Urnen 2.632,00 €

Bestattungsgebühr 290,00 €

Kapellenbenutzung 160,00 €

3.082,00 €

Grabnacherwerb pro Jahr 60,00 €

Jede Grabstelle ist vom Nutzungsberechtigten und auf eigene Kosten  mit einer ebenerdigen Grabplatte (40 x 30 cm) zu 

versehen, die ausschließlich  den Namen des Verstorbenen sowie Geburts- und Sterbetag enthält. An einer zentralen Stelle 

des Grabfeldes kann Blumenschmuck abgelegt werden.

Ruhefrist 25 Jahre

Ruhefrist 25 Jahre

Die Urne wird in einem Rondell oder an einem Beet beigestzt. Name und Vorname (auf Wunsch auch Geburtsname sowie

Geburts- und Sterbedatum) werden am Randstein angebracht. 

Ruhefrist 25 Jahre

Die Urne wird in einem Rondell, an einem Beet oder an einer Stele beigestzt. Name und Vorname (auf Wunsch auch

Geburtsname sowie Geburts- und Sterbedatum) werden je nach Beisetzungsstelle am Randstein bzw. der Stele angebracht. 

Jede Grabstelle ist vom Nutzungsberechtigten und auf eigene Kosten  mit einer ebenerdigen Grabplatte (40 x 30 cm) zu 

versehen, die ausschließlich  den Namen des Verstorbenen sowie Geburts- und Sterbetag enthält. An einer zentralen Stelle 

des Grabfeldes kann Blumenschmuck abgelegt werden.

Ruhefrist 25 Jahre
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